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INSEKTENIL-Ameisenköderdose                                                                                          08.04.2025 
(Betriebsanweisung gilt für das in der Köderdose enthaltene insektizide Gel)                      
 

Betriebsanweisung (gemäß § 14 Gefahrstoffverordnung) 

Betriebsanweisung (gemäß § 20 Gefahrstoffverordnung) 

1. Anwendungsbereich: 
 Bekämpfung von Schwarzen Wegameisen 
 

 

2.  Gefahrstoffbezeichnung: 
 Imidacloprid 
 

 

3. Gefahren für Mensch und Umwelt: 
 
Signalwort: nicht anwendbar 
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

      
 

 

4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: 
Präparateetikett/Gebrauchsanleitung beachten. 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Atemschutz:  Für den normalen Gebrauch des Produkts nicht erforderlich. 
Handschutz:  Für den normalen Gebrauch des Produkts nicht erforderlich. 
Augenschutz:  Für den normalen Gebrauch des Produkts nicht erforderlich. 
Schutz- und Hygienemaßnahmen:  
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Handhabung von Chemikalien einzuhalten. Von Nahrungsmitteln, 
Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Vor Arbeitsunterbrechungen und am Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, 
schnupfen. 
 

 

5. Verhalten im Gefahrfall: 
Geeignete Löschmittel:   
CO2, Pulver oder Wassersprühstrahl. Größere Brände mit Wassersprühstrahl bekämpfen. 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: 
Nach unserem Wissen gibt es keine ungeeigneten Löschmittel. 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:  
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 
Umweltschutzmaßnahmen: 
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörde benachrichtigen. Nicht in die Kanalisation/ 
Oberflächen- oder Grundwasser gelangen lassen. Gefährlich für Bienen. 
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:  
Nach der Reinigung für ausreichende Belüftung sorgen. Flüssigkomponenten mit flüssigkeitsbindendem Material 
aufnehmen. Aufgenommenes Material vorschriftsmäßig entsorgen. 
 

 

6.  Erste Hilfe: 
Nach Einatmen: Frische Luft zuführen und einen Arzt rufen 
Nach Hautkontakt: Kontaminierte Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Auftreten von Symptomen an einen 

Arzt wenden. 
Nach Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser spülen und dabei gelegentlich die oberen und unteren Augenlider 

Anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und diese, wenn möglich, entfernen. Mindestens 10 Mi-
nuten lang mit lauwarmem Wasser nachspülen. Bei Auftreten von Reizungen oder Sehstö-
rungen einen Arzt aufsuchen. 

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Arzt kontaktieren.  
 

 

7. Sachgerechte Entsorgung: 
Unter Beachtung behördlicher Vorschriften der Sondermüllbeseitigung zuführen. 
Altbestände/Reste siehe Abfallschlüssel 20 01 19; geeignetste Behandlungsmethode: SAV. 
Primärverpackung (ohne Reste) siehe Abfallschlüssel 20 01 39; geeignetste Behandlungsmethode: HMV. 
 

 

Bitte Gebrauchsanleitung beachten! 


